
Satzung für den Sportverein Volkertshausen 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der am 22.09.1946 in Volkertshausen wieder gegründete Sportverein führt den Namen

"Sportverein Volkertshausen 1913 e.V.“


2. Der Verein hat seinen Sitz in 78269 Volkertshausen und ist in das Vereinsregister des

Amtsgerichts Singen (Register Nr.: 263, 9. März 1976) eingetragen.


3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


4. Die Vereinsfarben sind blau-weiß.


§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

1. Der Zweck des Vereins ist die Pflege und die Förderung des Fußballsports und der 
damit verbundenen körperlichen Ertüchtigung


2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Vereinsämter werden 
grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand kann aber nach Bedarf eine 
Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des §3 Nr. 26a EstG 
beschließen. Der Beschluss muss in der Vorstandschaft einstimmig sein.


3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.


§ 3 Mitgliedschaft 

1. Vereinsmitglieder können natürliche, volljährige Personen, aber auch juristische 
Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen 
Vertreter. Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab Volljährigkeit.


2. Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des

Aufnahmegesuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
mitzuteilen.


§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 
Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristische Person.


2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er ist nur 
zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zulässig.


3. Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die 



Vereinsinteressen oder Satzungsinhalte verstoßen hat, wobei als ein Grund zum 
Ausschluss auch ein unfaires, unsportliches Verhalten gegenüber anderen 
Vereinsmitglieder gilt. Das Mitglied kann zudem ausgeschlossen werden, wenn es trotz 
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung von Seiten des Vorstandes 
Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit 
Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
bekannt zu machen. Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein 
Berufungsrecht zu.


§ 5 Strafbestimmungen 

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die Mitglieder des Vereins 
verhängen, wenn sie gegen die Satzung oder die Ordnungen des Vereins verstoßen oder 
wenn sie das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen des Vereins schädigen:


1. Verweis

2. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des 
Vereins.

3. Ausschluss gemäß § 4 Ziffer 3 der Satzung.


§ 6 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und die 
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Ehrenmitglieder sind von der 
Beitragspflicht befreit, sie haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder.


§ 7 Vereinsorgane 

Die Organe des Vereins sind:

•  die Mitgliederversammlung

•  der Vorstand


§ 8 Mitgliederversammlung 

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch Ehrenmitglieder - eine Stimme. 
Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig.


2. Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch Veröffentlichung im Gemeindeblatt der 
Gemeinde Volkertshausen einberufen.


3. Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen.

Hierzu ist er verpflichtet, wenn es

•  das Interesse des Vereins erfordert

•  die Einberufung von einem Viertel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter 
Angabe des Zwecks und des Grundes gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangt wird.


4. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:




•  Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes

•  Entgegennahme des Kassenberichtes und des Berichtes der Kassenprüfer

•  Entlastung des Vorstandes

•  Wahl des Vorstandes

•  Wahl der Kassenprüfer

•  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, außerordentlichen Beiträge und sonstigen 
Dienstleistungspflichten

•  Beratung und Beschlussfassung über gemäß nachfolgend Ziffer 5 ergangene bzw. 
vorliegende Anträge

•  Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.


5. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und jedem Mitglied gestellt 
werden. Sie müssen spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit 
Begründung beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. 


6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit - 
ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiters den 
Ausschlag.


7. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern eine 
Mehrheit von drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.


8. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte 
Mitglieder es beantragen.


§ 9 Vorstand 

1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von Ihnen ist 
allein vertretungsberechtigt.


2. Der erweiterte Vorstand besteht aus


•  dem Vorstand (1. u. 2. Vorsitzender),

•  dem Kassenwart,

•  dem Schriftführer,

•  dem Sportwart (Spielausschussvorsitzender),

•  dem Jugendleiter, sowie aus

•  bis zu 7 Beisitzern


3. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem 
anderen Organ durch Satzung zugewiesen wird. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere 
die


•  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung

der Tagesordnung

•  Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung

•  Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 
Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung

•  Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern




4. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen 
werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.


5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 
stellvertretenden Vorsitzenden.


§ 10 Ordnungen 

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäftsordnung, eine 
Finanzordnung, eine Beitragsordnung, eine Ehrenordnung sowie eine Jugendordnung 
geben. Mit Ausnahme der Geschäftsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu 
beschließen ist, ist der Vorstand für den Erlass der Ordnungen zuständig.


§ 11 Protokollierung 

Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und der 
Vorstandssitzungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.


§ 12 Wahlen 

Die Mitglieder des Vorstandes und die Kassenprüfer werden von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, 
bis der Nachfolger satzungsgemäß gewählt ist. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand bis zur nächsten Wahl ein neues Mitglied 
kommissarisch berufen.


§ 13 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder 2 
Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.


2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des 
Vereins sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre

Unterschrift. Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen.


3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer zuvor dem Vorstand berichten.


4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassenprüfer die 
Entlastung.


§ 14 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 
werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den 
Mitgliedern angekündigt ist.


2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es




a.) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller seiner Mitglieder 		
beschlossen hat oder

b.) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich aufgefordert 
wurde.


3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist 
namentlich vorzunehmen.


4. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, die 
die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.


5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an die "Gemeinde Volkertshausen", die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports verwenden darf.


§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 14. Juni 2024 beschlossen und 
ersetzt die bisherige Satzung vom 05. Juni 2009. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins 
Vereinsregister in Kraft.


